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ISIN DE0005751309 (WKN 575130)  

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Hiermit laden wir zu der am 28. Juni 2010 um 14.00 Uhr im Hotel Savigny Frankfurt City Center, 

Savignystraße 14 - 16, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der 

Impera Total Return AG ein. 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 mit dem 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 und dem Bericht des Aufsichtsrats 

Die vorgenannten Unterlagen nebst dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns können im 

Internet unter http://www.impera.de/hauptversammlung eingesehen werden und liegen während der 

Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.  

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 

EUR 915.709,63 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglied des 

Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  
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5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen 

genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung  

Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wurde teilweise ausgenutzt. Der Gesellschaft soll jedoch die 

Möglichkeit gegeben werden, bei Bedarf auch in den kommenden Jahren von dem Instrument des 

genehmigten Kapitals im größtmöglichen Umfang Gebrauch machen zu können.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

a) Die von der Hauptversammlung vom 6. Juni 2008 unter Punkt 5 der Tagesordnung 

beschlossene, in § 6 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, bis zum 31. Mai 2013 

das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in 

Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 2.400.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital), wird nach näherer Maßgabe des nachfolgenden lit. d) mit Wirkung auf 

den dort bestimmten Zeitpunkt der Handelsregistereintragung aufgehoben, soweit zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Aufhebung von der Ermächtigung noch kein Gebrauch 

gemacht worden ist. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 27. Juni 2015 das Grundkapital der 

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis 

zu insgesamt EUR 2.880.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Bei 

Bareinlagen können die neuen Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, 

– um Spitzenbeträge auszugleichen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht 

wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, 

die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen 

ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; ferner sind auf diese Zahl 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer 

Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert wurden; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt zur Gewährung von Aktien im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen; 

– soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt 

der Ausnutzung des genehmigten Kapitals umlaufenden Wandel- und/oder 
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Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der Impera Total Return AG künftig 

zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- 

und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre 

zustehen würde. 

Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der 

auszugebenden Aktien und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist zu ändern. 

c) § 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhungen) erhält mit Eintragung der 

Aufhebung des bisherigen § 6 der Satzung in das Handelsregister die folgende Fassung: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 27. Juni 2015 das Grundkapital der 

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu 

insgesamt EUR 2.880.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Bei Bareinlagen 

können die neuen Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

– um Spitzenbeträge auszugleichen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht 

wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, 

die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen 

ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; ferner sind auf diese Zahl 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer 

Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert wurden; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt zur Gewährung von Aktien im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen; 

– soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt 

der Ausnutzung des genehmigten Kapitals umlaufenden Wandel- und/oder 

Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der Impera Total Return AG künftig 

zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- 

und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre 

zustehen würde. 
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Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der 

auszugebenden Aktien und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist zu ändern.“ 

d)  Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals nur 

zusammen mit der beschlossenen Schaffung des neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 

EUR 2.880.000,00 mit der entsprechenden Satzungsänderung gemäß vorstehendem lit. c) zur 

Eintragung in das Handelsregister anzumelden mit der Maßgabe, dass die Aufhebung des 

bestehenden genehmigten Kapitals nur dann in das Handelsregister eingetragen werden soll, 

wenn sichergestellt ist, dass zeitgleich oder im unmittelbaren zeitlichen Anschluss daran das 

neue genehmigte Kapital in das Handelsregister eingetragen wird.  

 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 7 AktG 

Die Hauptversammlung vom 9. Juli 2009 hat dem Vorstand eine auf 18 Monate befristete 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG erteilt. Von dieser 

Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Da die bestehende Ermächtigung vor der 

ordentlichen Hauptversammlung 2011 auslaufen wird, soll sie aufgehoben und durch eine neue 

Ermächtigung grundsätzlich gleichen Inhalts mit einer jetzt zulässigen Laufzeit von fünf Jahren ersetzt 

werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a)  Die von der Hauptversammlung am 9. Juli 2009 zu Punkt 5 der Tagesordnung beschlossene 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG wird für die Zeit ab 

Wirksamwerden der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Aufhebung von der bisherigen Ermächtigung noch kein Gebrauch 

gemacht worden ist.  

b)  Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

bis zum 27. Juni 2015 zum Zwecke des Wertpapierhandels eigene Aktien der Gesellschaft zu 

erwerben und zu veräußern. Der Bestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien darf am 

Ende eines jeden Tages 5 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. 

Darüber hinaus dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit aus 

anderen Gründen erworbenen Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft 

befinden oder die ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 

10 % des Grundkapitals übersteigen. Der niedrigste Preis, zu dem jeweils eine eigene Aktie 

erworben werden darf, darf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im 

XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den drei dem jeweiligen Tag des Erwerbs vorangehenden 

Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10 % unterschreiten, der höchste Preis, zu dem jeweils 

eine eigene Aktie erworben werden darf, darf diesen Wert um nicht mehr als 10 % 

überschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).  
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts  

Die Hauptversammlung vom 9. Juli 2009 hat dem Vorstand eine auf 18 Monate befristete 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilt. Von dieser 

Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Da die bestehende Ermächtigung vor der 

ordentlichen Hauptversammlung 2011 auslaufen wird, soll sie aufgehoben und durch eine neue 

Ermächtigung grundsätzlich gleichen Inhalts mit einer jetzt zulässigen Laufzeit von fünf Jahren ersetzt 

werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Die von der Hauptversammlung am 9. Juli 2009 zu Punkt 6 der Tagesordnung beschlossene 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG wird für die Zeit ab 

Wirksamwerden der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Aufhebung von der bisherigen Ermächtigung noch kein Gebrauch 

gemacht worden ist.  

b)  Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

im Rahmen der gesetzlichen Grenzen eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % des 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die 

erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 

Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 

mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des 

Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung gilt bis einschließlich zum 

27. Juni 2015. 

c) Die Ermächtigung unter lit. b) kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft ausgeübt werden. Sie darf auch 

durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre 

oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. 

d) Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels eines an 

sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder (3) mittels einer öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Börsenkurs der 

Aktien der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 

Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10 % über- oder 

unterschreiten. 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot, legt 

die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie fest. Im Fall der 

Festlegung einer Kaufpreisspanne wird der endgültige Preis aus den vorliegenden 

Annahmeerklärungen ermittelt. Der von der Gesellschaft gebotene Kaufpreis oder die 

Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den 

durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der endgültigen Entscheidung 

des Vorstands über das öffentliche Kaufangebot um nicht mehr als 10 % über- oder 

unterschreiten. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots 

erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann der Kaufpreis bzw. die 
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Kaufpreisspanne angepasst werden. In diesem Fall wird auf den durchschnittlichen 

Börsenkurs der Aktie in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 

Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das 

Volumen des Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des 

Kaufangebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils 

angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 

100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden. Das öffentliche 

Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 

(3) Erfolgt der Erwerb über eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten, kann die Gesellschaft bei der Aufforderung eine Kaufpreisspanne 

festlegen, in der Angebote abgegeben werden können. Die Aufforderung kann eine 

Angebotsfrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne 

während der Angebotsfrist anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung der 

Aufforderung während der Angebotsfrist erhebliche Veränderungen im Kurs der Aktie 

ergeben. Bei der Annahme wird aus den vorliegenden Verkaufsangeboten der endgültige 

Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den 

Mittelwert der Schlusskurse der Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 

Börsenhandelstage vor dem Tag, an dem die Verkaufsangebote von der Gesellschaft 

angenommen werden, um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Sofern die 

Anzahl der zum Kauf angebotenen Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb 

vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils 

angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 

100 Stück zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen 

werden. Die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen 

vorsehen. 

e) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder aufgrund 

einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats neben 

einer Veräußerung über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wie folgt zu 

verwenden: 

(1) Sie können an Dritte gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den 

Börsenkurs von Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden 

Regelung gilt dabei der Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veräußerung der Aktien. In diesem 

Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen Hauptversammlung oder – falls dieser 

Betrag geringer ist – 10 % des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen 

Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung von 10 % des 

Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus 

genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Ferner 

sind auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, 

die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht 

ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
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AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 

(2) Sie können zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verwendet 

werden, die von der Gesellschaft und/oder deren Tochtergesellschaften ausgegeben 

werden. 

(3) Sie können im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen an Dritte übertragen werden. 

(4) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt grundsätzlich zur 

Kapitalherabsetzung. Die Einziehung kann aber auch im vereinfachten Verfahren ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrags der übrigen Aktien am 

Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erfolgen. Der Vorstand ist in diesem Fall ermächtigt, 

die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen, als eigene Aktien gemäß den 

Ermächtigungen unter den vorstehenden Ziffern (1), (2) oder (3) verwendet werden. 

f) Die Ermächtigungen unter lit. e) können ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals, einzeln 

oder gemeinsam durch die Gesellschaft ausgenutzt werden, die Ermächtigungen unter lit. e) 

Ziffer (1) bis (3) auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 

Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte. 

 

8. Beschlussfassung über Anpassungen der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der 

Aktionärsrechterichtlinie  

Durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sind unter anderem die Vorschriften des Aktiengesetzes betreffend 

die Frist für die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, die 

Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechts sowie die Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung geändert worden. Das ARUG eröffnet zudem – bei entsprechender 

Satzungsbestimmung – die Möglichkeit zur Teilnahme und Ausübung der Aktionärsrechte im Wege 

elektronischer Kommunikation (sog. Online-Teilnahme) sowie zur Stimmabgabe in schriftlicher Form 

oder im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl). Durch die nachfolgend vorgeschlagenen 

Satzungsänderungen soll die Satzung der Gesellschaft in § 9 an diese neue Rechtslage angepasst 

werden, und der darin bestimmte Sonn- und Feiertagsschutz soll entsprechend der gesetzlichen 

Regelung für börsennotierte Gesellschaften aufgehoben werden. Außerdem soll die Regelung zum 

Versammlungsleiter klarer formuliert werden, und Klauseln von § 9 der Satzung, die keinen eigenen 

Regelungsgehalt haben, sondern lediglich den Gesetzeswortlaut wiederholen, sollen aufgehoben 

werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

§ 9 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:  

 

„§ 9 

Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, mindestens 
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dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Die Einberufungsfrist verlängert sich 

um die Tage der Anmeldefrist (§ 9 Abs. 2 Satz 2).  

(2)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Versammlung zugehen, sofern nicht der Vorstand in der Einberufung eine kürzere, in Tagen zu 

bemessende Frist vorsieht (Anmeldefrist).  

(3) Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in 

Textform erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der 

Nachweis kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis des Aktienbesitzes 

hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen und 

muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der 

Frist des § 9 Abs. 2 Satz 2 zugehen.  

(4)  Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen der Textform. In der Einberufung kann auch Abweichendes bestimmt werden. Nähere 

Einzelheiten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

§ 135 AktG bleibt unberührt.  

(5)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 

einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben 

können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und 

zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Die Bestimmungen 

werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.  

(6)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 

Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 

dürfen (Briefwahl). Die Ermächtigung umfasst das Recht, Bestimmungen zum Verfahren zu 

treffen. Die Bestimmungen werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht.  

(7) Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder im Falle seiner 

Verhinderung von einem anderen, von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu 

bestimmendes Mitglied des Aufsichtsrats geleitet. Ist kein Aufsichtsratsmitglied erschienen, so 

eröffnet der älteste anwesende Aktionär die Versammlung und lässt von dieser einen 

Versammlungsleiter wählen. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder 

vollständige Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer näher von ihm zu 

bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen, 

bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, und 

entscheidet über die Form der Abstimmung. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und 

Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; insbesondere kann er einen 

angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für einzelne 

Tagesordnungspunkte sowie für einzelne Frage- und Redebeiträge festsetzen.  

(8) Alle Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst, sofern nicht die Satzung oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit 

vorschreibt.  

(9) Jede Stammaktie gewährt eine Stimme.“  
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9. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 8 Abs. 12 Satz 2 der Satzung für die Mitglieder des 

Aufsichtsrats eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2009 wie folgt festzusetzen:  

Für das Geschäftsjahr 2009 ist jedem Mitglied des Aufsichtsrats eine Vergütung in Höhe von 

EUR 5.000,00 zu zahlen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, der stellvertretende 

Vorsitzende des Aufsichtsrats das 1 ½-fache dieses Betrages. Die Gesellschaft erstattet gemäß § 8 

Abs. 12 Satz 3 der Satzung die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer, soweit die Mitglieder des 

Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und 

dieses Recht auszuüben. 

 

10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zum 

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 

 

 

Berichte des Vorstands 

Die folgenden Berichte können im Internet unter http://www.impera.de/hauptversammlung eingesehen 

werden und liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.  

 

Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG über den Bezugsrechtsausschluss beim genehmigten Kapital 

Die vorgeschlagene Ermächtigung dient dem Erhalt der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis der Impera Total 

Return AG. 

Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 

auszunehmen. Diese Ermächtigung dient der Verwaltungsvereinfachung. Der Vorstand ist danach berechtigt, 

Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung 

auszuschließen. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gelten, dass der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Bei einer 

Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie 

dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die 

Abweichung wird keinesfalls mehr als 5 % betragen. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- 

oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; ferner sind auf diese Zahl Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Verwendung 

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben oder veräußert wurden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung 
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dem Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. 

Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der 

volumenmäßigen Begrenzung der Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die 

Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen 

Bedingungen über die Börse zu erwerben. Diese Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Impera Total Return AG 

die Unternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme zu erleichtern. Die Impera Total Return 

AG wird hierdurch in die Lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu decken. Ein 

solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Marktchancen oder auch bei der 

Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können diese Möglichkeiten schnell 

und flexibel realisiert werden; darüber hinaus sind aufgrund der unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse 

aus den neu auszugebenden Aktien zu erwarten. 

Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Ausgabe neuer Aktien im 

Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten, wenn die neuen Aktien im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gewährt werden. Die Impera 

Total Return AG steht in einem intensiven Wettbewerb. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, 

muss die Impera Total Return AG in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu 

handeln. Hierzu gehört insbesondere auch die Möglichkeit, bei sich bietender Gelegenheit kurzfristig 

Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder einen 

Unternehmenszusammenschluss einzugehen, um hierdurch die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. 

Durch das genehmigte Kapital und die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird die Impera Total 

Return AG in die Lage versetzt, derartige Akquisitionen schnell und kostengünstig durchführen zu können. 

Insbesondere wird sie hierdurch in die Lage versetzt, unter Schonung der eigenen Liquidität Aktien im 

Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses oder als Gegenleistung für das zu erwerbende 

Unternehmen, den zu erwerbenden Unternehmensteil oder die zu erwerbende Beteiligung anzubieten. 

Gleiches gilt für den Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände. Zurzeit gibt es keine konkreten 

Akquisitionsvorhaben, für die das genehmigte Kapital ausgenutzt werden soll. Insoweit sind zum jetzigen 

Zeitpunkt keine Angaben zu Ausgabebeträgen möglich. 

Schließlich soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden können, soweit es 

erforderlich ist, um auch den Inhabern von künftig zu begebenden Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu können, wenn dies die 

Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen sind zur 

erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt in der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus 

ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der 

Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als ob sie ihr 

Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat den 

Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- 

bzw. Wandlungspreises – einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung 

auszugebenden Aktien erzielen kann. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur 

dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der 

Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre können die neuen Aktien auch von 

einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwischenschaltung 

von Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert. 



11 

Dokument: 1632973_8 [FRANKFURT] 

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung des genehmigten 

Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten. 

Das neue genehmigte Kapital soll nach näherer Maßgabe des Tagesordnungspunkts 5 lit. d) mit Wirkung auf 

den dort bestimmten Zeitpunkt der Handelsregistereintragung das am 31. Mai 2013 auslaufende genehmigte 

Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Juni 2008 zu Tagesordnungspunkt 5 ablösen, 

soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Aufhebung von der bisherigen Ermächtigung noch kein 

Gebrauch gemacht worden ist.  

 

Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit 

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit der 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag der Verwaltung, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

zu ermächtigen, bis zum 27. Juni 2015 eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % des zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, das Instrument des 

Erwerbs eigener Aktien für die mit einem solchen Erwerb verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft 

und der Aktionäre zu nutzen. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass das Bezugsrecht bei einer Veräußerung der erworbenen 

eigenen Aktien an Dritte ausgeschlossen werden kann, sofern die erworbenen Aktien zu einem Preis 

veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der Mittelwert der Schlusskurse der Aktie 

der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veräußerung der Aktien. Als Zeitpunkt 

der Veräußerung gilt der Zeitpunkt, in dem die Übertragungsverpflichtung eingegangen wird, auch wenn 

diese noch bedingt sein sollte. Geht der Übertragung keine gesonderte Verpflichtung voraus, gilt als 

Veräußerungszeitpunkt der Zeitpunkt der Übertragung selber. Dies gilt auch, wenn der Zeitpunkt der 

Übertragung in der Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblicher Zeitpunkt bestimmt wird. Die Ermächtigung 

erlaubt insoweit insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei deren 

Veräußerung nach den Regeln der Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Vermögens- wie 

auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei dieser Veräußerung von eigenen Aktien an Dritte 

unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht auf der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

angemessen gewahrt. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung 

getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs 

nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien 

geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der aktuellen 

Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu 

halten. Der Abschlag wird sich voraussichtlich auf höchstens 3 % beschränken, jedenfalls aber nicht mehr als 

5 % betragen. Interessierte Aktionäre können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen 

Bedingungen durch Zukäufe im Markt erhalten. Diese Ermächtigung beschränkt sich darüber hinaus auf 

insgesamt höchstens 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen Hauptversammlung oder –

 falls dieser Betrag niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen 

Grundkapitals der Gesellschaft. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 

anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden 

Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht ausgegeben 

wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
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in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden. 

Die Ermächtigung sieht weiterhin vor, dass die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten 

aus von der Gesellschaft und/oder deren Tochtergesellschaften künftig auszugebenden Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen verwendet werden können. Es kann im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre zweckmäßig sein, von einer Erhöhung des Grundkapitals oder einer Aktienausgabe aus bedingtem 

Kapital abzusehen und zur Bedienung der Wandel- und Optionsrechte ganz oder teilweise eigene Aktien 

einzusetzen. Dadurch werden eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft und eine Verwässerung der 

Beteiligungsquote der Aktionäre vermieden. 

Die Ermächtigung sieht zudem vor, dass das Bezugsrecht auch bei der Übertragung der erworbenen Aktien 

als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, 

Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen 

ausgeschlossen werden kann. Unternehmenserweiterungen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen. 

Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem Markt rasch und flexibel auf sich bietende 

Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung sowie zum Erwerb sonstiger 

Vermögensgegenstände ausnutzen. Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt 

von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom jeweiligen Zeitpunkt ab. Bei der Festlegung der 

Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 

gewahrt bleiben. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 

hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung 

an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse 

nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Konkrete Akquisitionsvorhaben bestehen 

derzeit nicht. 

Schließlich wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 

einzuziehen. Auch eine solche Ermächtigung ist üblich. Sie erlaubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige 

Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei 

entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung 

einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der 

übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung 

hinsichtlich der sich veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen. 

Die genannten Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien können – mit Ausnahme der Ermächtigung 

zur Einziehung – auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen 

oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Erwerb bzw. zur 

Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine 

Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung zum 

Erwerb sowie zur Verwendung eigener Aktien berichten. 

Die gegenwärtig noch bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die durch die 

Hauptversammlung mit Beschluss vom 9. Juli 2009 erteilt wurde, läuft am 8. Januar 2011 aus. Aus diesem 

Grund soll bereits im Rahmen dieser Hauptversammlung die bestehende Ermächtigung aufgehoben und eine 

neue Ermächtigung geschaffen werden, welche die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 9. Juli 

2009 ersetzt, soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Aufhebung von der bisherigen Ermächtigung 

noch kein Gebrauch gemacht worden ist. 
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Teilnahmebedingungen 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des  

21. Juni 2010 (24.00 Uhr) 

bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform und kann in deutscher oder englischer 

Sprache erfolgen. 

 

Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das 

depotführende Institut, der sich auf den Beginn des  

7. Juni 2010 (00.00 Uhr) 

beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des  

21. Juni 2010 (24.00 Uhr) 

zugehen muss. Der Nachweis bedarf der Textform und kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis sind an folgende Adresse zu richten: 

 

Impera Total Return AG 

c/o Computershare HV-Services AG 

Hansastraße 15 

80686 München 

Telefax: +49 (0) 89 309037-4675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises 

einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, so kann die 

Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts zurückweisen. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein 

Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein 

Vollmachtsformular erhalten die ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte. 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer von § 135 Abs. 8 AktG erfassten 

Aktionärsvereinigung oder Person oder eines nach § 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten 
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Instituts oder Unternehmens sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung 

können Besonderheiten gelten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.  

 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital erreichen, das 

entspricht 500.000 Stückaktien, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG unter Nachweis der nach §§ 122 Abs. 1 

Satz 3, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG erforderlichen Haltezeit verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen.  

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand (Impera Total Return AG, Vorstand, Savignystraße 63, 60325 

Frankfurt am Main) zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, 

also spätestens bis zum Ablauf des 3. Juni 2010 (24.00 Uhr) zugehen. Bekannt zu machende Ergänzungen 

der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – 

unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 

einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge 

im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig 

adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

 

Impera Total Return AG 

Savignystraße 63 

60325 Frankfurt am Main 

Telefax: +49 (0) 69 742277-29 

E-Mail: gpl@impera.de 

 

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor 

der Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 13. Juni 2010 (24.00 Uhr) unter vorstehender 

Adresse eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich im Internet unter http://www.impera.de/hauptversammlung 

veröffentlicht. 

 

Auskunftsrecht  

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand unter 

anderem Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu geben. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher 

ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern, etwa weil die Erteilung der 

Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem 

verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (z.B. keine Offenlegung von 

Geschäftsgeheimnissen).  
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Frankfurt am Main, im Mai 2010 

 

Impera Total Return AG 

Der Vorstand 


